KANTON

URI AMT FUR KINDES- UND
ERWACHSENENSCHUTZ

Merkblatt Zustimmungsbedirftige Geschafte

Die Zustimmung durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehorde ist erforderlich fur folgende
Geschafte:

Gesetzliche Grundlagen
Art. 416, 417,418 ZGB

Art. 416

Abs. 1
- Ziff. 1 Liquidation des Haushalts, Kindigung des Vertrages tUber Raumlichkeiten, in denen

die betroffene Person wohnt;

- Ziff. 2 Dauervertrage uber die Unterbringung der betroffenen Person;

- Ziff. 3 Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, wenn daflr eine ausdrlckliche
Erklarung erforderlich ist, sowie Erbvertrage und Erbteilungsvertrage;

- Ziff. 4 Erwerb, Verausserung, Verpfandung und andere dingliche Belastung von
Grundstucken sowie Erstellen von Bauten, das Uber ordentliche Verwaltungshandlungen
hinausgeht;

- Ziff. 5 Erwerb, Verausserung und Verpfandung anderer Vermodgenswerte sowie Errichtung
einer Nutzniessung daran, wenn diese Geschafte nicht unter die Flihrung der ordentlichen
Verwaltung und Bewirtschaftung fallen;

- Ziff. 6 Aufnahme und Gewahrung von erheblichen Darlehen, Eingehung von
wechselrechtlichen Verbindlichkeiten;

- Ziff. 7 Leibrenten- und Verpfrindungsvertrage sowie Lebensversicherungen, soweit diese
nichtim Rahmen der beruflichen Vorsorge mit einem Arbeitsvertrag zusammenhangen,;

- Ziff. 8 Ubernahme oder Liquidation eines Geschéfts, Eintritt in eine Gesellschaft mit
persodnlicher Haftung oder erheblicher Kapitalbeteiligung;

- Ziff. 9 Erklarung der Zahlungsunfahigkeit, Prozessflihrung, Abschluss eines Vergleichs, eines
Schiedsvertrags oder eines Nachlassvertrags, unter Vorbehalt vorlaufiger Massnahmen des
Beistandes oder der Beistandin in dringlichen Fallen.

Abs. 2

Die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehorde ist nicht erforderlich, wenn die urteilsfahige
betroffene Person ihr Einverstandnis erteilt und ihre Handlungsfahigkeit durch die
Beistandschaft nicht eingeschrankt ist.

Abs. 3

Immer der Zustimmung der Erwachsenenschutzbehorde bedurfen Vertrage zwischen dem
Beistand oder der Beistandin und der betroffenen Person, ausser diese erteilt einen
unentgeltlichen Auftrag.
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Vorgehen

1. Vorbesprechen des Geschaftes mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehdrde

2. Bearbeiten und abschliessen (inkl. Unterschriften) des Geschaftes

3. Einreichen eines Gesuches samt Unterlagen (Korrespondenz usw.) an die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehdrde

4. Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehdrde

5. Mitteilung an Beistand/Beistandin

Giiltigkeit des Geschifts

Ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Zustimmung durch die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehorde wird das Geschéaft flr die Klientin, den Klienten verbindlich.

Wird die Genehmigung nicht erteilt, fallt das Geschaft dahin, allenfalls sind
Schadenersatzfragen zu klaren.

Art. 417

Die Erwachsenenschutzbehdorde kann aus wichtigen Griinden anordnen, dass ihr weitere
Geschafte zur Zustimmung unterbreitet werden.

Art. 418

Ist ein Geschaft ohne die erforderliche Zustimmung der Erwachsenenschutzbehdrde

abgeschlossen worden, so hat es fur die betroffene Person nur die Wirkung, die nach der
Bestimmung des Personenrechts Uber das Fehlen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
vorgesehen ist.

2/2



	Gesetzliche Grundlagen
	Vorgehen
	Gültigkeit des Geschäfts

